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über die 9. Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Heeslingen am Dienstag, dem 22.06.2021, 
15:00 Uhr, Rathaus Zeven, gr. Sitzungssaal. 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzende 
Vorsitzende Anja Förster  

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Frank Braasch  

Ratsherr Hans-Peter Brinkmann  

Ratsfrau Ursula Gerdes  

Ratsherr Jürgen Holsten bis TOP 5 

Ratsherr Gerhard Holsten für Heinz Meyer 

Ratsherr Hans-Dieter Martens für Marco Behrens 

Ratsherr Lukas Scherak  

Ratsherr Bernd Schulz  

Ratsherr Martin Setzer 
 
 
 
 
 

 

Verwaltung 
  Henning Fricke  

  Kai Michaelsen               Kämmerer u. Protokollführer 
 
Protokollführer 

Abwesend: 

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Marco Behrens  

Ratsherr Heinz Meyer  

 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 

 Die Ausschussvorsitzende Frau Förster stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähig-
keit des Ausschusses fest. 

  
2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Beratungspunkten 

in nichtöffentlicher Sitzung 

 Die Tagesordnung wird einvernehmlich festgestellt. 
  
3. Bericht 

 Kämmerer Michaelsen stellt den aktuellen Stand der Erstellung von Jahresabschlüssen in der Samt-
gemeinde vor. Die Gesamtübersicht ist der beigefügten Präsentation zu entnehmen. 

  
4. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 

 Kämmerer Michaelsen stellt die Vorlage und das Jahresergebnis 2015 vor. Anschließend empfiehlt 
der Finanzausschuss dem Verwaltungsausschuss einstimmig, dem Rat folgenden Beschluss zu 
empfehlen: 
 

 Der Rat der Gemeinde Heeslingen nimmt den Jahresabschluss 2015, den Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes des Landkreises Rotenburg/W. vom 19.04.2021 sowie die Stellungnahme des 
Gemeindedirektors zur Kenntnis. Der Jahresabschluss 2015 wird hiermit beschlossen und dem Ge-
meindedirektor gem. § 129 Abs. 1 Satz 3 NKomVG für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt. 
 
Der Fehlbetrag  des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2015 in Höhe von 127.226,56 € wird gem. 
§ 123 Abs. 1 Ziffer 1 NKomVG i.V. mit § 24 Abs. 1 KomHKVO mit der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis in 
Höhe von 167.751,15 € wird der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.  
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5. Antrag der CDU-Fraktion Heeslingen: Auswirkungen der bereits beschlossenen und derzeit themati-
sierten Projekte der Samtgemeinde Zeven auf die Haushalte 2022 ff der Gemeinde Heeslingen" 

 Kämmerer Michaelsen stellt anhand der dem Protokoll beigefügten Präsentation die finanzielle Si-
tuation, die voraussichtlichen Entwicklungen und die finanziellen Auswirkungen der Investitionen der 
Samtgemeinde auf die Gemeinde Heeslingen vor. 
 
Die aktuellen Einnahme- und Ausgabeentwicklungen erfordern ab dem Jahr 2022 eine sparsame 
Aufstellung des Haushaltes. Dies wird durch den absehbaren Erhöhungsbedarf für die Samtgemein-
deumlage und evtl. auch der Kreisumlage in den nächsten Jahren noch deutlich erhöht. Aus derzei-
tiger Sicht sind Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2023 wohl unumgänglich. 
 
Bürgermeister Holsten weist darauf hin, dass die finanziellen Folgen der Investitionstätigkeit der 
Samtgemeinde die Belastbarkeit aller Mitgliedsgemeinden übersteigt und das finanzielle Ende für die 
Gemeinden bedeutet.  
 
Allgemein wird die Belastung der Gemeinden durch die steigende Samtgemeindeumlage mit Sorge 
gesehen. Es sollte daher auch auf Ebene der Samtgemeinde eine sparsame Haushaltswirtschaft 
sowie eine Prioritätensetzung bei den anstehenden Investitionen erfolgen. 
 
Im Übrigen nimmt der Ausschuss die finanziellen Auswirkungen zur Kenntnis. 

  
6. Anfragen 

 Es liegen keine Anfragen vor. 
  
  
Ende der Sitzung:   16:45 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
(Anja Förster)    (Henning Fricke)          (Kai Michaelsen) 
Ausschussvorsitze Gemeindedirektor  Kämmerer u. Protokollführer 
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